
LIEBE ELTERN,
wir, der Landesverband Kindertagespfl ege RLP, wünschen Ihnen alles Gute für die Geburt Ihres 

Kindes. Sie genießen anschließend erst einmal die aufregende und wunderschöne Familienzeit mit 
Ihrem Baby, doch irgendwann stellt sich vielleicht auch für Sie die Frage: 

WAS MACHEN WIR, WENN ALLE WIEDER ARBEITEN 
GEHEN MÜSSEN?

DOCH KENNEN SIE AUCH BEIDE SYSTEME UND 
DEREN VORTEILE? 

Es gibt zwei wählbare Betreuungssysteme: die Kindertagesstätte oder die Kindertagespfl ege. Beide 
Systeme sind in den Landesempfehlungen für Kinder unter drei Jahren als gleichrangig zu 

betrachten. Hierzu haben Sie/bzw. Ihr Kind folgenden ...

1. RECHTSANSPRUCH
Ihr Kind besitzt in RLP ein Rechtsanspruch 

mit dem vollendeten 1. Lebensjahr auf 
 Frühkindliche Bildung.

2. RECHTSANSPRUCH
Dabei haben Sie als Eltern ein Wunsch- 

und Wahlrecht, in welchem Betreuungs-
system Ihr Kind betreut werden soll.

Wir laden Sie ganz herzlich zu einem
30-minütigen Zoommeeting ein. Dies ist über-
regional und völlig unverbindlich, um Ihnen alle 
notwendigen Informationen zu den Systemen 
anzubieten, damit Sie gut informiert entscheiden 
können, was für Ihr Kind der beste Weg ist. 

Das Meeting fi ndet jeden 2ten Montag im Januar, 
März, Mai, Juli, September, November statt.

Anmelden können Sie sich mit Ihrer 
E-Mail-Adresse: stv-vorsitzende@lvktp-rlp.de
mit dem Stichwort „Betreuungssysteme“.

www.landesverband-kindertagespfl ege-rlp.de


